
EuGH, Urteil vom 12. 4. 2011 –  

  Aktz: C-235/ 0  

 

Durch ein nationales Gemeinschaftsmarkengericht  

ausgesprochenes Verbot einer Markenverletzung  

wirkt grundsätzlich im gesamten Gebiet  

der europäischen Union  

 

 

 

 

 


